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Fachanwalt Strafrecht: Gefährliche Körperverletzung

 15. Januar 2021: Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung mangels
Tatnachweises eingestellt

  

Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelte gegen unseren Mandanten wegen gefährlicher Körperverletzung.
Als er mit seinem Kampfhund zu einer kurzen Gassi-Runde unterwegs gewesen war, kam es zu einer
verbalen Auseinandersetzung mit einem anderen Spaziergänger gekommen. Infolge dieser
Auseinandersetzung soll unser Mandant seinen Hund dann auf den Spaziergänger gehetzt haben, damit
dieser die Person beißen konnte. Auch soll unser Mandant den Spaziergänger geschlagen haben.

  

Der ärztliche Befund über die Verletzungen des Spaziergängers führte eine Bissverletzung sowie
Kratzverletzungen auf. Mit der Vorladung als Beschuldigter suchte unser Mandant sofort die
Strafrechtskanzlei Dietrich auf und beauftragte Rechtsanwalt Dietrich mit der Verteidigung in seinem Fall.
Nach seiner Mandatierung nahm Rechtsanwalt Dietrich Einsicht in die Ermittlungsakte und wandte sich
dann mit einem Schreiben an die Staatsanwaltschaft Berlin, in dem er beantragte, das Verfahren gegen
unseren Mandanten wegen gefährlicher Körperverletzung einzustellen. Rechtsanwalt Dietrich schilderte
den Verlauf der Auseinandersetzung aus Sicht unseres Mandanten und konnte so Zweifel an den Aussagen
des Spaziergängers bezüglich des Ablaufs der Auseinandersetzung wecken. Die Staatsanwaltschaft Berlin
stellte das Verfahren gegen unseren Mandanten wegen gefährlicher Körperverletzung daher ein.
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